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Beschluß
über die Erfassung und Auswertung 

der in der Deutschen Demokratischen Republik 
befindlichen Dokumente 

über die Zeit der Hitlerdiktatur.
Vom 28. Mai 1964

— Auszug —

1. Das Ministerium des Innern wird mit der zentra
len Erfassung und einheitlichen Auswertung aller 
in der Deutschen Demokratischen Republik befind
lichen Dokumente aus den Jahren 1933 bis 1945 
beauftragt.
Außerdem können entsprechende Dokumente 
(Mikrofilme) aus ausländischen Archiven erworben 
werden.
Zu diesem Zweck ist im Ministerium des Innern, 
Staatliche Archivverwaltung, eine Dokumentations
stelle zu errichten.
Es ist eine systematische, nach einheitlichen Ge
sichtspunkten erfolgende Auswertung, insbeson
dere der dokumentarischen Materialien, vorzuneh
men, die den Klassencharakter des Hitlerfaschis
mus, sein Terrorregime, seine Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Be
standteil und Ergebnis der aggressiven und re
vanchistischen Politik des deutschen Imperialismus 
und Militarismus beweisen.
Über Veröffentlichungen entscheidet der Minister 
des Innern.

3. Die Leiter der zentralen und örtlichen Organe und 
Einrichtungen des Staatsapparates, die Leiter wis
senschaftlicher. Einrichtungen und die General
direktoren der Vereinigungen Volkseigener Be
triebe werden beauftragt, die in den Archiven 
ihres Verantwortungsbereiches vorhandenen Be
stände aus der Zeit von 1933 bis 1945 für die 
karteimäßige Erfassung im zentralen Bestands
nachweis 1933—1945 bis zum 30. Juni 1964 an 
das Ministerium des Innern zu melden.

Berlin, den 28. Mai 1964

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Minister des Innern 
und Chef 

der Deutschen Volkspolizei 
S t o p h  D i c k e l

Erster Stellvertreter 
des Vorsitzenden 
des Ministerrates

Anordnung 
über die Erteilung von 

Ein- und Uberfluggenehmigungen 
für zivile Luftfahrzeuge anderer Staaten 

im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 25. Mai 1964

Auf Grund des § 68 des Gesetzes vom 31. Juli 1963 
über die zivile Luftfahrt (GBl. I S. 113) wird im 
Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Organe des Staatsapparates folgendes angeord
net: . § 1

Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1) Diese Anordnung gilt für die Erteilung von Ge

nehmigungen für Linienflüge und sonstige Flüge zivi

ler Luftfahrzeuge anderer Staaten in oder über das 
Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
(Ein- oder Überfluggenehmigungen), sofern nicht ab
weichende Regelungen gemäß § 3 Abs. 2 des Geset
zes über die zivile Luftfahrt Anwendung finden.

(2) Linienflüge sind in Verkehrsflugplänen aufgenom
mene Flüge auf bestätigten Fluglinien in kontrollier
ten Lufträumen zur Durchführung von Lufttranspor
ten. Liniendoublierungsflüge sind alle über die im 
Verkehrsflugplan vorgesehene Anzahl hinaus durch
geführten Linienflüge.

(3) Sonstige Flüge sind alle außerhalb der Verkehrs
flugpläne regelmäßig oder nicht regelmäßig durchge
führten Flüge im Bedarfsluftverkehr sowie zu sport
lichen oder privaten Zwecken.

§ 2
Antrag

(1) Ein- oder Überfluggenehmigungen werden durch 
das Ministerium für Verkehrswesen, Hauptverwaltung 
der Zivilen Luftfahrt (nachstehend Hauptverwaltung 
genannt), erteilt.

(2) Anträge auf Erteilung von Ein- oder Überflug
genehmigungen sind grundsätzlich durch die zuständi
gen staatlichen Stellen des Staates zu stellen, in dem 
das für den Flug vorgesehene Luftfahrzeug zugelas
sen ist.

(3) Für sonstige Flüge gilt die Ein- oder Überflug
genehmigung als erteilt, wenn diese Flüge von Luft
fahrtunternehmen durchgeführt werden, die in Luft
verkehrsabkommen mit der Deutschen Demokratischen 
Republik als linienführende Luftfahrtunternehmen 
festgelegt sind und

a) diese Flüge nicht von den festgelegten internatio
nalen Luftstraßen abweichen,

b) hierbei nicht Landungen auf Flughäfen vorgese
hen sind, die nur dem Inlandverkehr dienen,

c) es sich nicht um Flüge zu sportlichen oder priva
ten Zwecken handelt.

Werden sonstige Flüge, für die die Ein- oder Überflug
genehmigung als erteilt gilt, zusammenhängend an 
mehreren Tagen durchgeführt, so sind jedoch die An- 
kunfts- und Abflugzeiten oder Überflugzeiten 15 Tage 
vor Durchführung des ersten Fluges der Hauptverwal
tung zur Bestätigung einzureichen.

(4) Die Erteilung von Ein- oder Uberfluggenehmigun
gungen berührt nicht die Pflicht zur Anmeldung der 
Flüge beim Flugsicherungs-Dienst.

§3
Fristen

(1) Anträge auf Erteilung von Ein- oder Überflug
genehmigungen müssen rechtzeitig vor Durchführung 
der Flüge der Hauptverwaltung vorliegen. Hierfür gel
ten folgende Fristen:

L bei Linienflügen
— 30 Tage vor Beginn einer Flugplanperiode bzw.'
vor Durchführung des ersten Fluges* 
wenn der Linienverkehr im Laufe 
einer Flugplanperiode beginnen soll; 
Liriiendoublierungsflüge bedürfen kei
ner besonderen Ein- oder Überflug
genehmigung; sie sind 24 Stunden vor 
ihrer Durchführung beim zuständigen 
Flugsicherungs-Dienst anzumelden;


